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Landgericht Berlin 
 
 

Beschluss 
 

Geschäftsnummer: 50 S 161/17 20.11.2017 
 124 C 3156/16 Amtsgericht Mitte  
 
 
In dem Rechtsstreit 
 
 
 , 
 

Klägers und Berufungsklägers, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  
 ,-  
 
 

g e g e n 
 
1.  

 , 
 

Beklagten und Berufungsbeklag-
ten, 

2.  
 
 , 
 

Beklagte und Berufungsbeklagte, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  
 ,-  
 
 

 
hat die Zivilkammer 50 des Landgerichts Berlin am 20.11.2017 durch die Vorsitzende Richterin am 
Landgericht  , die Richterin am Landgericht   und den Richter am Landgericht 
  beschlossen: 
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1. Die Berufung des Klägers gegen das am 21. Juli 2017 verkündete Urteil des Amtsge-

richts Mitte – 124 C 3156/16 – wird auf seine Kosten zurückgewiesen.  

  

2. Das angefochtene Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die ange-

ordnete Abwendungsbefugnis entfällt. 

  

3. Der Streitwert für die Berufungsinstanz beträgt 76,69 EUR.  

 

 

Gründe:  

 

 

Die Berufung war gemäß § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO zurückzuweisen, da sie keine Aussicht auf 

Erfolg hat, die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und weder die Fortbildung des 

Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungs-

gerichts durch Urteil erfordert. 

 

Die Kammer nimmt in vollem Umfang auf ihren Hinweisbeschluss vom 25. September 2017 Bezug 

(Bl. 174 ff. d.A.). Die Stellungnahme des Klägers vom 7. November 2017 gibt keinen Grund zu 

einer abweichenden Würdigung. Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert, der aufgewendet wer-

den muss, um ein werkstattgeprüftes Ersatzfahrzeug zu erhalten. Soweit der Kläger behauptet, 

dass ein Gebrauchtfahrzeug von einem Händler nur einer oberflächlichen Prüfung auf offensichtli-

che Mängel unterzogen werde, ist der Vortrag ohne Substanz. Entgegen der Ansicht des Klägers 

hat der Kläger auch keinen Anspruch auf ein Fahrzeug, das genau dem verunfallten Fahrzeug 

entspricht, weshalb Ansprüche auf Durchsichtskosten auch hiermit nicht begründet werden kön-

nen. Es bleibt dabei, dass fiktive Durchsichtskosten ebenso wie fiktive Ummeldekosten nicht er-

satzfähig sind. 

 

Die Revision war aus den im Hinweisbeschluss genannten Gründen nicht zuzulassen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.  

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10 Satz 2 ZPO, 713 

ZPO und § 26 Nr. 8 EGZPO.  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 63, 47 GKG.  
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Rechtsbehelfsbelehrung  
       
Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, können Sie unter bestimm-

ten Voraussetzungen Beschwerde einlegen. 
 

1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie Beschwerde einlegen kön-

nen? 
 

Der Wert des Beschwerdegegenstandes muss 200,00 Euro übersteigen. 

oder 
Die Beschwerde muss vom Gericht, das die Entscheidung getroffen hat, zugelassen wor-
den sein. 

 

2.  In welcher Form und bei welchem Gericht können Sie Beschwerde einlegen?  
 
Die Beschwerde ist beim 
 

Landgericht Berlin  oder  Landgericht Berlin oder 

Littenstraße 12-17   Tegeler Weg 17-21 

10179 Berlin   10589 Berlin                    

      
Landgericht Berlin, Turmstraße 91, 10559 Berlin einzulegen, entweder  
 

a) mündlich, durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle bei dem oben genann-
ten Gericht oder bei jedem Amtsgericht oder 

b) schriftlich, durch Übersendung eines Schriftsatzes.  
 

Ihren Schriftsatz müssen Sie in deutscher Sprache verfassen. 
 

3. Welche Fristen müssen Sie einhalten? 
 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen.  
Die Frist beginnt mit dem Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache 
oder der anderweitigen Erledigung des Verfahrens. 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt 
worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formlo-
ser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur 
Post als bekannt gemacht. 
Bitte beachten Sie bei mündlicher Einlegung der Beschwerde bei einem Amtsgericht, dass 
die Frist nur gewahrt ist, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht 
eingeht. 
 

4. Müssen Sie sich anwaltlich vertreten lassen? 
 

Sie müssen sich nicht anwaltlich vertreten lassen. 
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Landgericht Berlin 
 
 

Beschluss 
 

Geschäftsnummer: 50 S 161/17 25.09.2017 
 124 C 3156/16 Amtsgericht Mitte  
 
 
 
In dem Rechtsstreit 
 
  ./.   
 
hat die Zivilkammer 50 des Landgerichts Berlin am 25.09.2017 durch die Vorsitzende Richterin am 
Landgericht  , die Richterin am Landgericht   und den Richter am Landgericht 
  beschlossen 
 
 

1. Die Kammer beabsichtigt, die Berufung des Klägers gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zu-

rückzuweisen. 

2. Der Kläger erhält Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von 2 Wochen.  

 

Gründe: 

 

Die Kammer beabsichtigt nach dem Ergebnis der Beratung, die Berufung gegen das Urteil 

des Amtsgerichts durch einstimmigen Beschluss gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuwei-

sen, weil sie davon überzeugt ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Er-

folg bietet, die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat, weder die Rechtsfortbil-

dung noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Be-

rufungsgerichts erfordern und eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist (§ 522 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 ZPO).  

 

Hinweis und Fristsetzung beruhen auf § 522 Abs. 2 S. 2 ZPO.  
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Nach § 513 Abs. 1 ZPO kann die Berufung nur darauf gestützt werden, dass die ange-

fochtene Entscheidung auf einer Rechtsverletzung (§ 546 ZPO) beruht oder die nach § 

529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Entscheidung rechtfertigen. Bei-

des ist nicht der Fall. Das Amtsgericht hat die Klage im Hinblick auf die Durchsichtskosten 

zu Recht abgewiesen. Als ersatzfähige Kosten im Rahmen der Restitution kommt nur in 

Betracht, was der Geschädigte regelmäßig als Kosten aufzuwenden hat. Im Wiederbe-

schaffungswert sind die Kosten der Durchsicht aber üblicherweise bereits enthalten, weil 

der Wiederbeschaffungswert gerade definiert ist als Kosten, die aufgewendet werden 

müssen, um ein werkstattgeprüftes Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Wieso vorliegend der 

sachverständig festgestellte Wiederbeschaffungswert tatsächlich nur den Zeitwert wider-

spiegeln soll, begründet der Kläger auch nicht näher.  

 

Soweit das Kammergericht in der von dem Kläger eingereichten Entscheidung 12 U 92/09 

fiktive Gutachterkosten zugesprochen hat, gilt, dass vereinzelte Ansichten von Oberlan-

desgerichten in dem Fall, dass darin keine beachtenswerten Argumente entwickelt wur-

den, mit denen sich der BGH noch nicht ausreichend auseinandergesetzt hätte, keinen 

Grund zur Zulassung der Revision geben (vgl. OLG Köln, NJW 2017, 2206). Die angeführ-

te Entscheidung ist aber, vor dem Hintergrund, dass auch das Kammergericht, wie das 

Amtsgericht zutreffend hervorgehoben hat, selbst fiktive An- und Abmeldekosten nicht 

fiktiv erstattet, nicht überzeugend, sondern nicht nachvollziehbar.  

 

Es ist beabsichtigt, den Streitwert für das Berufungsverfahren auf 76,69 EUR festzuset-

zen.  

 

Es wird angeregt, aus Kostengründen auch eine Rücknahme der Berufung in Erwägung 

zu ziehen. 

 
 
    
               
 
 


